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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1993

Norm

ABGB §1311 IIa

AHG §1 Cd1c

StPO §139

StPO §143

Rechtssatz

Normzweck der §§ 139 und 143 StPO ist es jedenfalls nicht, einem durch ein Vermögensdelikt Geschädigten die

Geldbeträge zu verscha8en, auf die er dann zur Durchsetzung seiner vertraglichen (privatrechtlichen) Ansprüche

greifen könnte. Eine Beschlagnahme derartiger Beträge ausschließlich zu Beweiszwecken würde sich nur re=exartig zu

Gunsten des Geschädigten auswirken.
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